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ANHÄNGE 

der 

DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/1009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates hinsichtlich der Anforderungen an EU-Düngeprodukte, die hemmende Stoffe 

enthalten, und an die Aufbereitung von Gärrückständen 
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ANHANG I 

Anhang I Teil II der Verordnung (EU) 2019/1009 wird wie folgt geändert: 

(1) In PFC 1(C) Nummer 2 erhält der zweite Gedankenstrich folgende Fassung:  

„- die Nitrifikation, Denitrifikation oder Urease hemmenden Stoffen gemäß Anhang II Teil II 

CMC 1 Nummer 4,“ 

(2) Abschnitt PFC 7 wird wie folgt geändert: 

(a) Folgende Nummer 2a wird eingefügt:  

„2a. Ein hemmender Stoff in einer Mischung ist in einer Konzentration innerhalb des 

Konzentrationsbereichs vorhanden, die gewährleistet, dass die Verringerungsraten unter den 

in diesem Anhang Teil II PFC 5 bzw. in Anhang II Teil II CMC 1 Nummer 4 genannten 

Bedingungen auf der Ebene der Mischung erreicht werden.“  

(b) In Nummer 3 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

„Der Hersteller der Mischung bewertet deren Übereinstimmung mit den Anforderungen nach 

den Nummern 1, 2 und 2a dieser PFC, gewährleistet deren Übereinstimmung mit den 

Kennzeichnungsanforderungen gemäß Anhang III und nimmt seine Verantwortung gemäß 

Artikel 16 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung in Bezug auf die Übereinstimmung der 

Mischung mit den Anforderungen dieser Verordnung wahr, indem er“ 

   



 

DE 2  DE 

ANHANG II 

Anhang II Teil II der Verordnung (EU) 2019/1009 wird wie folgt geändert: 

(1) Abschnitt CMC 1 wird wie folgt geändert: 

(a) Nummer 2 erhält folgende Fassung:  

„2. Alle dem EU-Düngeprodukt einzeln oder in einem Gemisch zugesetzten Stoffe außer 

Polymere müssen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in einem Dossier registriert 

sein (*), das Folgendes enthält: 

(a) die Informationen gemäß den Anhängen VI, VII und VIII der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006,  

(b) einen Stoffsicherheitsbericht nach Artikel 14 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 für die Anwendung als Düngeprodukt, 

sofern der Stoff nicht ausdrücklich unter eine der Ausnahmen von der Registrierungspflicht 

nach Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder unter die Nummern 6, 7, 8, 9 oder 

10 (nur für Magnesia) des Anhangs V der genannten Verordnung fällt.“ 

(b) Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

„4. Soll der Stoff oder einer der Stoffe in dem Gemisch die Freisetzung von Nährstoffen des 

EU-Düngeprodukts verbessern, indem die Aktivität bestimmter Gruppen von 

Mikroorganismen oder Enzymen verzögert oder gestoppt wird, so muss dieser Stoff ein die 

Nitrifikation, die Denitrifikation oder die Urease hemmender Stoff sein, und es gelten die 

folgenden Bestimmungen:  

a) Der die Nitrifikation hemmende Stoff muss die biologische Oxidation von 

Ammoniumstickstoff (NH3-N), der in dem EU-Düngeprodukt enthalten ist, zu 

Nitritstickstoff (NO2
-) hemmen und auf diese Weise die Bildung von Nitratstickstoff 

(NO3
-) verlangsamen. 

Der Oxidationsfaktor von Ammoniumstickstoff (NH3-N) wird wie folgt gemessen: 

i) entweder durch das Feststellen des Verschwindens von Ammoniumstickstoff 

(NH3-N)  

 

ii) oder durch die Summe der Bildung von Nitritstickstoff (NO2
-) und 

Nitratstickstoff (NO3
-) bezogen auf die Zeit.  

Eine Bodenprobe, die den die Nitrifikation hemmenden Stoff enthält, muss im 

Vergleich zu einer Kontrollprobe, bei der der die Nitrifikation hemmende Stoff nicht 

zugesetzt wurde, auf der Grundlage einer Analyse 14 Tage nach Anwendung auf dem 

Konfidenzniveau von 95 % eine Verringerung des Oxidationsfaktors von 

Ammoniumstickstoff (NH3-N) um 20 % aufweisen. 

Der die Nitrifikation hemmende Stoff ist im EU-Düngeprodukt in einer Konzentration 

innerhalb des Konzentrationsbereichs enthalten, die gewährleistet, dass eine solche 

Verringerung erreicht wird.  

Mindestens 50 % des Gesamtstickstoffgehalts (N) im EU-Düngeprodukt müssen aus 

den Stickstoffformen Ammonium (NH4
+) und Harnstoff (CH4N2O) bestehen. 

b) Der die Denitrifikation hemmende Stoff muss die Entstehung von Stickstoffoxid 

(N2O), das in dem EU-Düngeprodukt enthalten ist, hemmen, indem die Umwandlung 
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von Nitrat (NO3
-) in Dinitrogen (N2) verlangsamt oder blockiert wird, ohne dass der 

unter PFC 5(A) beschriebene Nitrifizierungsprozess dabei beeinflusst wird. 

Ein In-Vitro-Test, der den die Denitrifikation hemmenden Stoff enthält, muss im 

Vergleich zu einer Kontrollprobe, bei der der die Denitrifikation hemmende Stoff 

nicht zugesetzt wurde, auf der Grundlage einer Analyse 14 Tage nach Anwendung auf 

dem Konfidenzniveau von 95 % eine Verringerung der Freisetzung von Stickstoffoxid 

(N2O) um 20 % aufweisen. 

Der die Denitrifikation hemmende Stoff ist im EU-Düngeprodukt in einer 

Konzentration innerhalb des Konzentrationsbereichs enthalten, die gewährleistet, dass 

eine solche Verringerung erreicht wird. 

c) Der die Urease hemmende Stoff hemmt die hydrolytische Aktivität von Harnstoff 

(CH4N2O), der in dem EU-Düngeprodukt enthalten ist, durch das Ureaseenzym, das 

vorwiegend darauf zielt, die Ammoniakverflüchtigung zu verringern.  

Ein In-Vitro-Test, der den die Urease hemmenden Stoff enthält, muss im Vergleich zu 

einer Kontrollprobe, bei der der die Urease hemmende Stoff nicht zugesetzt wurde, auf 

der Grundlage einer Analyse 14 Tage nach Anwendung auf dem Konfidenzniveau von 

95 % eine Verringerung der Hydrolysegeschwindigkeit des Harnstoffs (CH4N2O) um 

20 % aufweisen. 

Der die Urease hemmende Stoff ist im EU-Düngeprodukt in einer Konzentration 

innerhalb des Konzentrationsbereichs enthalten, die gewährleistet, dass eine solche 

Verringerung erreicht wird. 

Mindestens 50 % des Gesamtstickstoffgehalts (N) im EU-Düngeprodukt müssen aus 

der Stickstoffform Harnstoff (CH4N2O) bestehen.“  

(2) Abschnitt CMC 3 Nummer 1 Buchstabe d Ziffer i erhält folgende Fassung: 

„i) der Zusatzstoff erfüllt die Anforderung gemäß CMC 1 Nummer 2 und“ 

(3) Abschnitt CMC 4 wird wie folgt geändert:  

(a) Nummer 1 Buchstabe b Ziffer i erhält folgende Fassung: 

„i) der Zusatzstoff erfüllt die Anforderung gemäß CMC 1 Nummer 2 und“ 

(b) Die folgenden Nummern 3a, 3b, 3c und 3d werden eingefügt: 

„3a. Ein EU-Düngeprodukt kann einen festen oder einen flüssigen Anteil enthalten, die durch 

mechanische Abtrennung eines mit den Nummern 1 bis 3 konformen Gärrückstands 

gewonnen werden.   

3b. Ein EU-Düngeprodukt kann einen mit den Nummern 1 bis 3 konformen Gärrückstand 

oder einen mit der Nummer 3a konformen Anteil enthalten, aus dem das lösliche Ammonium 

und/oder das Phosphat ganz oder teilweise entfernt wurden, um Stickstoff und/oder Phosphor 

zurückzugewinnen, ohne dass beabsichtigt wird, den Gärrückstand oder den Anteil 

anderweitig zu verändern. 

3c. Ein EU-Düngeprodukt kann einen mit den Nummern 1 bis 3 bzw. mit Nummer 3b 

konformen Gärrückstand sowie einen mit der Nummer 3a konformen Anteil enthalten, die nur 

eine physikalische Behandlung zum Wasserentzug durchlaufen haben, ohne dass beabsichtigt 

wird, den Gärrückstand oder den Anteil anderweitig zu verändern. 

3d. Zusatzstoffe, die für die Aufbereitung eines Gärrückstands oder eines Anteils gemäß den 

Nummern 3a, 3b und 3c benötigt werden, dürfen verwendet werden, sofern 
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(a) der Zusatzstoff die Anforderung gemäß CMC 1 Nummer 2 erfüllt;  

(b) die Konzentration der für jedes der Verfahren erforderlichen Zusatzstoffe 5 % des 

Gewichts des Gärrückstands oder des Anteils, die bei dem jeweiligen Verfahren als 

Input verwendet werden, nicht überschreitet.“ 

(c) In Nummer 4 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

„Der Gärrückstand oder ein Anteil, die in den Nummern 3a, 3b und 3c genannt werden, 

müssen mindestens eines der folgenden Stabilitätskriterien erfüllen:“ 

(4) Abschnitt CMC 5 wird wie folgt geändert: 

(a) Nummer 1 Buchstabe d Ziffer i erhält folgende Fassung: 

„i) der Zusatzstoff erfüllt die Anforderung gemäß CMC 1 Nummer 2 und“ 

(b) Die folgenden Nummern 3a, 3b, 3c und 3d werden eingefügt: 

„3a. Ein EU-Düngeprodukt kann einen festen oder einen flüssigen Anteil enthalten, die durch 

mechanische Abtrennung eines mit den Nummern 1 bis 3 konformen Gärrückstands 

gewonnen werden.  

3b. Ein EU-Düngeprodukt kann einen mit den Nummern 1 bis 3 konformen Gärrückstand 

oder einen mit der Nummer 3a konformen Anteil enthalten, aus dem das lösliche Ammonium 

und/oder das Phosphat ganz oder teilweise entfernt wurden, um Stickstoff und/oder Phosphor 

zurückzugewinnen, ohne dass beabsichtigt wird, den Gärrückstand oder den Anteil 

anderweitig zu verändern. 

3c. Ein EU-Düngeprodukt kann einen mit den Nummern 1 bis 3 bzw. mit Nummer 3b 

konformen Gärrückstand sowie einen mit der Nummer 3a konformen Anteil enthalten, die nur 

eine physikalische Behandlung zum Wasserentzug durchlaufen haben, ohne dass beabsichtigt 

wird, den Gärrückstand oder den Anteil anderweitig zu verändern. 

3d. Zusatzstoffe, die für die Aufbereitung eines Gärrückstands oder eines Anteils gemäß den 

Nummern 3a, 3b und 3c benötigt werden, dürfen verwendet werden, sofern 

(a) der Zusatzstoff die Anforderung gemäß CMC 1 Nummer 2 erfüllt;  

(b) die Konzentration der für jedes der Verfahren erforderlichen Zusatzstoffe 5 % des 

Gewichts des Gärrückstands oder des Anteils, die bei dem jeweiligen Verfahren als 

Input verwendet werden, nicht überschreitet.“ 

(c) Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

„4. Der Gärrückstand oder der Anteil, die in den Nummern 3a, 3b und 3c genannt werden, 

dürfen nicht mehr als 6 mg/kg Trockenmasse an PAK16 (**) enthalten.“ 

(d) In Nummer 5 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

„Der Gärrückstand oder der Anteil, die in den Nummern 3a, 3b und 3c genannt werden, 

enthalten“ 

(e) In Nummer 6 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

„Der Gärrückstand oder der Anteil, die in den Nummern 3a, 3b und 3c genannt werden, 

müssen mindestens eines der folgenden Stabilitätskriterien erfüllen:“ 

(5) In Abschnitt CMC 6 erhält Nummer 2 folgende Fassung: 

„2. Alle dem EU-Düngeprodukt einzeln oder in einem Gemisch zugesetzten Stoffe müssen 

die Anforderung gemäß CMC 1 Nummer 2 erfüllen.“ 
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(6) In Abschnitt CMC 11 erhält Nummer 2 folgende Fassung: 

„2. Die Nebenprodukte müssen die Anforderung gemäß CMC 1 Nummer 2 erfüllen.“ 

(7) In Abschnitt CMC 12 erhält Nummer 13 folgende Fassung: 

„13. Die gefällten Phosphatsalze oder deren Folgeprodukte müssen die Anforderung gemäß 

CMC 1 Nummer 2 erfüllen.“ 

(8) In Abschnitt CMC 13 erhält Nummer 8 folgende Fassung: 

„8. Die durch thermische Oxidation gewonnenen Materialien oder deren Folgeprodukte 

müssen die Anforderung gemäß CMC 1 Nummer 2 erfüllen.“ 

(9) Abschnitt CMC 14 wird wie folgt geändert: 

(a) Nummer 3 Buchstabe c wird gestrichen. 

(b) Nummer 7 erhält folgende Fassung: 

„7. Das durch Pyrolyse oder Vergasung gewonnene Material muss die Anforderung gemäß 

CMC 1 Nummer 2 erfüllen.“ 

(10) In Abschnitt CMC 15 erhält Nummer 10 folgende Fassung: 

„10. Das hochreine Material muss die Anforderung gemäß CMC 1 Nummer 2 erfüllen.“ 

 

(*) Im Falle eines Stoffs, der in der Europäischen Union zurückgewonnen wird, ist diese 

Bedingung erfüllt, wenn es sich bei diesem Stoff im Sinne des Artikels 2 Absatz 7 

Buchstabe d Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 um den gleichen Stoff handelt, der 

in einem Dossier registriert ist, das die hier angegebenen Informationen enthält, und sofern 

dem Hersteller des Düngeprodukts Informationen gemäß Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe d 

Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Verfügung stehen. 

(**) Summe von Naphthalen, Acenaphtylen, Acenaphten, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, 

Fluoranthen, Pyren, Benzo[a]anthracen, Chrysen, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[k]fluoranthen, 

Benzo[a]pyren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Dibenzo[a,h]anthracen und Benzo[ghi]perylen.
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ANHANG III 

Anhang III Teil II der Verordnung (EU) 2019/1009 wird wie folgt geändert: 

(1) Abschnitt PFC 1 wird wie folgt geändert: 

(a) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. Die nachstehenden Vorschriften gelten für Düngemittel mit hemmenden Stoffen gemäß 

Anhang II Teil II CMC 1: 

(a) Das Etikett muss die Angabe „Nitrifikationshemmstoff“, 

„Denitrifikationshemmstoff“ oder „Ureasehemmstoff“ aufweisen; 

(b) der Gehalt an dem die Nitrifikation hemmenden Stoff wird ausgedrückt als 

Massenanteil des Gesamtstickstoffs (N), der als Ammoniumstickstoff (NH4 
+) 

und Harnstoffstickstoff (CH4N2O) vorhanden ist; 

(c) der Gehalt an dem die Denitrifikation hemmenden Stoff wird ausgedrückt als 

Massenanteil des vorhandenen Nitrats (NO3
-); 

(d) der Gehalt an dem die Urease hemmenden Stoff wird ausgedrückt als 

Massenanteil des Gesamtstickstoffs (N), der als Harnstoffstickstoff (CH4N2O) 

vorhanden ist.“ 

(b) Nummer 4 Buchstabe a Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii) die Nitrifikation, Denitrifikation oder Urease hemmenden Stoffen gemäß Anhang II 

Teil II CMC 1 Nummer 4,“ 

(2) Abschnitt „PFC 5: HEMMSTOFF“ erhält folgende Fassung: 

„PFC 5: HEMMSTOFF 

1. Alle Inhaltsstoffe sind in absteigender Größenordnung nach Produktgewicht oder 

Volumen anzugeben. 

2. Der Gehalt des hemmenden Stoffs (der hemmenden Stoffe) als Massen- oder 

Volumenanteil ist anzugeben.  

3. Die in Teil I Nummer 1 Buchstabe d dieses Anhangs genannten Anweisungen zum 

Anwendungszweck enthalten Informationen über 

(a) die Arten von EU-Düngeprodukten, mit denen der Hemmstoff gemischt 

werden kann, insbesondere 

i) für den in Anhang I Teil II PFC 5(A) genannten 

Nitrifikationshemmstoff ein EU-Düngeprodukt, in dem mindestens 

50 % des Gesamtstickstoffgehalts aus den Stickstoffformen 

Ammonium (NH4
+) und Harnstoff (CH4N2O) bestehen; 

ii) für den in Anhang I Teil II PFC 5(C) genannten Ureasehemmstoff 

ein EU-Düngeprodukt, in dem mindestens 50 % des 

Gesamtstickstoffgehalts aus der Stickstoffform Harnstoff (CH4N2O) 

bestehen; 

(b) die empfohlene Mindest- und Höchstkonzentration des hemmenden Stoffs (der 

hemmenden Stoffe), wenn dieser (diese) mit einem Düngemittel vor dessen 

(deren) Verwendung gemischt wird (werden), 

i) für den in Anhang I Teil II PFC 5(A) genannten 

Nitrifikationshemmstoff als Massenanteil des Gesamtstickstoffs (N), 
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der als Ammoniumstickstoff (NH4
+) und Harnstoffstickstoff (CH4N2O) 

vorhanden ist; 

ii) für den in Anhang I Teil II PFC 5(B) genannten 

Denitrifikationshemmstoff als Massenanteil des vorhandenen Nitrats 

(NO3
-); 

iii) für den in Anhang I Teil II PFC 5(C) genannten Ureasehemmstoff 

als Massenanteil des Gesamtstickstoffs (N), der als Harnstickstoff 

(CH4N2O) vorhanden ist.“ 

(3) In Abschnitt „PFC 7: DÜNGEPRODUKTMISCHUNG“ wird der folgende Absatz 

angefügt: 

„Enthält die Düngeproduktmischung einen oder mehrere Hemmstoffe der Kategorie PFC 5, 

so werden die in Teil II PFC 5 Nummer 3 dieses Anhangs genannten Anweisungen zum 

Anwendungszweck nicht hinzugefügt.“ 

In Anhang III Teil III erhält Abschnitt „PFC 1: DÜNGEMITTEL“ folgende Fassung: 

„PFC 1: DÜNGEMITTEL 

Die nachstehenden Toleranzregeln gelten für Düngemittel, die die Nitrifikation, die 

Denitrifikation oder die Urease hemmende Stoffe gemäß Anhang II Teil II CMC 1 enthalten: 

Hemmende Stoffe Zulässige Toleranz für den deklarierten Gehalt an 

hemmenden Stoffen 

Konzentration von weniger als oder 

gleich 2 % 

± 20 % des deklarierten Wertes 

Konzentration von mehr als 2 % ± 0,3 absolute Prozentpunkte“ 
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ANHANG IV 

Anhang IV Teil I der Verordnung (EU) 2019/1009 wird wie folgt geändert: 

(1) Nummer 1.1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Stoffe oder Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen gemäß Anhang II Teil II CMC 1, mit 

Ausnahme von die Nitrifikation, die Denitrifikation oder die Urease hemmenden Stoffen“ 

(2) Nummer 3.1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) einem die Nitrifikation, Denitrifikation oder Urease hemmenden Stoff gemäß Anhang II 

Teil II CMC 1“ 
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